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See the notice on TED website 598241-2021 - Result
Germany-Rottweil: Construction project management services
OJ S 227/2021 23/11/2021
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Landkreis Rottweil
Postal address: Königstraße 36
Town: Rottweil
NUTS code: DE135 Rottweil
Postal code: 78628
Country: Germany
Contact person: Herr Stephan Niebling
E-mail: stephan.niebling@landkreis-rottweil.de

:Internet address(es)
Main address: https://www.landkreis-rottweil.de/willkommen

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Projektsteuerungsleistungen Neubau Verwaltungsgebäude Landratsamt Rottweil
Reference number: 630.002-10

Main CPV code
71541000 Construction project management services

Type of contract
Services

Short description
Projektsteuerungsleistungen für den Neubau des Verwaltungsgebäudes Landratsamt Rottweil

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

Description

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/598241-2021
mailto:stephan.niebling@landkreis-rottweil.de?subject=TED
https://www.landkreis-rottweil.de/willkommen
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IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3. Place of performance
NUTS code: DE135 Rottweil

Description of the procurement
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Ausschreibung von 
Projektsteuerungsleistungen für den Neubau des Verwaltungsgebäudes Landratsamt Rottweil.
Diese Projektsteuerungsleistungen sind nach den Projektstufen 1 bis 5 gemäß § 2 der 
Leistungs- und Honorarordnung Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft, 
herausgegeben vom Ausschuss der Verbände und Kammer der Ingenieure und Architekten 
für die Honorarordnung e.V. (AHO-Schriftenreihe Nr. 9, 5. Auflage, Stand: März 2020, im 
Folgenden: Leistungs- und Honorarordnung Projektmanagement in der Bau- und 
Immobilienwirtschaft) für die Handlungsbereiche
- A: Organisation, Information, Koordination und Dokumentation;
- B: Qualitäten und Quantitäten;
- C: Kosten und Finanzierung;
- D: Termine und Kapazitäten und Logistik;
- E: Verträge und Versicherungen
nach näherer Maßgabe der Vergabeunterlagen zu erbringen.
Das Vorhaben umfasst den Rückbau des Hochhauses mit Rundbau sowie den Neubau eines 
Verwaltungsgebäudes. Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Mit der Zuschlagserteilung wird 
zunächst die Projektstufen 1 und 2, Handlungsbereiche A-E beauftragt, nachfolgend erfolgt 
eine Beauftragung der Projektstufen 3, 4 und 5 jeweils ebenfalls stufenweise gemäß den 
Maßgaben der Vergabeunterlagen.
Der konkrete Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus den 
Vergabeunterlagen.

Award criteria
Quality criterion - Name: Qualifikation und Erfahrung des Projektleiters und stellvertretenden 
Projektleiters / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Organisation des Projektteams / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Auftragsbezogenes Ablaufkonzept / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Kosten- und Terminsicherung / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Schulungskonzept / Weighting: 5
Price - Weighting: 30

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
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VI.4.1.

VI.4.
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V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 119-314441

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
08/11/2021

Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Drees & Sommer SE
Town: Stuttgart
NUTS code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 0,01 EUR
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y9PRFS0

Procedures for review

Review body
Official name: Regierungspräsidium - Karlsruhe Vergabekammer Baden-Württemberg
Postal address: Durlacher Allee 100
Town: Karlsruhe
Postal code: 76137
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telephone: +49 7219268730

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/314441-2021
mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de?subject=TED
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VI.4.3.

Fax: +49 7219263985
Internet address: https://rp.baden-wuerttemberg.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rügen ergeben sich aus § 160 Abs. 3 GWB. 
Soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge 
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind, ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig. Für die 
Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a. die folgenden Regelungen des GWB:
§ 134 GWB Informations- und Wartepflicht:
(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden 
sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über 
die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist;
(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der 
Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und 
Bewerber kommt es nicht an;
(3) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- 
oder sicherheitsspezifischer Aufträge können öffentliche Auftraggeber beschließen, bestimmte 
Informationen über die Zuschlagserteilung oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung 
nicht mitzuteilen, soweit die Offenlegung den Gesetzesvollzug behindert, dem öffentlichen 
Interesse, insbesondere Verteidigungs- oder Sicherheitsinteressen, zuwiderläuft, berechtigte 
geschäftliche Interessen von Unternehmen schädigt oder den lauteren Wettbewerb zwischen 
ihnen beeinträchtigen könnte.
§ 135 GWB Unwirksamkeit:
(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber:
1) gegen § 134 verstoßen hat oder
2) den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist.
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, 
jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union;
(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn:
1) Der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist;
2) der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und

https://rp.baden-wuerttemberg.de
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VI.5.

3) der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen, gerechnet ab 
dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.

Date of dispatch of this notice
18/11/2021


